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Abkürzungen 

AEV Administration de l'Environnement 

AGE Administration de la Gestion de l'Eau 

ANF Administration de la Nature et des Forêts 

APD Avant projet détaillé 

APS Avant projet sommaire 

ASTA Administration des Services Techniques de l'Agriculture 

BBB Bodenkundliche Baubegleitung 

CASIPO Cadastre des Sites Potentiellement Pollués 

CEF Continuous Ecological Functionality Measures 

CFL Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois 

CNRA Centre National de la Récherche Archéologique 

COL Centrale Ornithologique du Luxembourg 

DEP Detail- und Ergänzungsprüfung, 2. Teil des Umweltberichtes zur SUP 

EIE Évaluation des Incidences sur l'Environnement / Etude d'Impact Environmental 

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit 

FFH Flora-Fauna-Habitat 

FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

EU-VSG Europäisches Vogelschutzgebiet 

ITM Inspection du Travail et des Mines 

IVL Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept 

LRT Lebensraumtyp (nach FFH-Richtlinie) 

MDDI-DE Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Dept. Environnement 

MEA-DAT Min. de l'Énergie et de l'Aménagement du Terrritoire – Dépt. de l'Aménagement du Territoire 

MECDD Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable 

MNHN Musée Nationale d'Histoire Naturelle 

MoDu Mobilité Durable 

MoPAG Modification ponctuelle du PAG 

NatschG Naturschutzgesetz 

NSG Naturschutzgebiet 

OBS Occupation Biophysique du Sol 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

PAG Plan d'Aménagement Général 

PAP-NQ Pla  d’a é age e t pa ti ulie  " ou eau ua tie " 

P&Ch Administration des Ponts et Chaussées 

PDAT Programme Directeur d'Aménagement du Territoire 

PNDD Plan National pour un Développement Durable 

PNPN Plan National pour la Protection de la Nature 

PSL Plan Directeur Sectoriel – Logement 

PSP Plan Directeur Sectoriel – Paysages 

PST Plan Directeur Sectoriel – Transport 
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PSZAE Plan Directeur Sectoriel – Zones d'Activités Économiques 

RGD Règlement Grand-Ducal 

SCA Sites Contaminés ou Assainis / Altlastenflächen 

SEDAL Service de Déminage de l'Armée Luxembourgeoise 

SPC Sites Potentiellement Pollueés / Altlastenverdachtsflächen 

SSMN Service des Sites et Monuments Nationaux 

SUP Strategische Umweltprüfung 

UEP Umwelterheblichkeitsprüfung, 1. Teil des Umweltberichtes zur SUP 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

UVU Umweltverträglichkeitsuntersuchung 

VMK Vermeidung, Minderung und Kompensation 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie 

ZAD Zo e d’a é age e t diffé é 

ZPIN Zones Protegées d'Intérêt National 
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1 Begründung der Notwendigkeit der Nach-
reichung 

Die GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE NEI HOLLERICH, vertreten durch PAUL WURTH S.A. (bzw. 

PAUL WURTH GEPROLUX S.A.) und LANDIMMO REAL ESTATE LUXEMBOURG (MEMBER OF 

LANDEWYCK GROUP) (kurz GIE), beabsichtigt im Süden der Stadtteile Hollerich und Gare die 

Entwicklung eines ca. 21 ha großen Mischgebietes. 

Mit dem Gesetz vom 15. Mai 2018 (nachfolgend Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, UVPG, ge-

nannt)1 sind Vorhaben, die die Kriterien gemäß dem Règlement grand-ducal2 vom 15. Mai 2018 er-

füllen, in Bezug auf umweltrelevante Wirkungen zu untersuchen. 

Das als PAP Quartier Hollerich (seit kurzem: PAP Nei Hollerich) bezeichnete Projekt erfüllt mit der 

vorgegebenen Dimensionierung die Kriterien des RGD, Annex I (Liste des projets soumis d'office à une 

évaluation des incidences), Punkt 11 (Construction d'un projet d'aménagement urbain en exécution 

d'un Plan d'aménagement particulier "nouveau quartier" dont la surface de scellement du sol est 

supérieure à 100.000 m2), weswegen unter Bezugnahme auf Art. 2 des UVP-Gesetzes zur Umsetzung 

der Planung eine Umweltverträglichkeitsprüfung (évaluation des incidences environmentales, EIE) 

verpflichtend durchzuführen ist. Das Büro LUXPLAN S.A. hat im Auftrag der GIE im Februar 2020 die 

entsprechende Umweltverträglichkeitsuntersuchung (Rapport d'évaluation gemäß Art. 6 UVP-Gesetz) 

beim Umweltministerium (MECDD) eingereicht. 

Neben der obligatorischen Scoping-Stellungnahme vom 22.03.2019 (Réf. 92439) haben MECDD und 

die von ihm zusätzlich angefragten Behörden in einer Stellungnahme vom 16.06.2020 nochmals Bezug 

zu umweltrelevanten Wirkungen auf die Schutzgüter genommen und einzelne Defizite im EIE-rapport 

benannt. Bei einem gemeinsamen Besprechungstermin der GIE mit MECDD und AEV am 17.07.2020 

wurde dementsprechend vereinbart, dass eine Nachreichung zum EIE-rapport vom 18.02.2020 

ausgearbeitet werden soll, in der die genannten Defizite aufgearbeitet werden. 

Der entsprechende Nachtrag zum EIE-rapport (kurz: Complément oder EIE-complément) wurde dem 

MECDD am 07.12.2020 eingereicht. Dieser Nachtrag wurde erneut von allen zuständigen Behörden 

begutachtet. Das Ergebnis dieser Begutachtung wurde der GIE im Rahmen einer weiteren Stellung-

nahme (24.02.2021; vgl. Anhang 01 des vorliegenden Dossiers) mitgeteilt. Konkret handelt es sich um 

die folgenden, behördlichen Stellungnahmen: 

• Mi ist re de l E viro e e t, du Cli at et du D veloppe e t Dura le (MECDD) vom 

24.02.2021 

• Ad i istratio  de la Gestio  de l Eau (AGE) vom 02.02.2021, 

 

1 Loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et portant modification (1°) de la loi modifiée 

du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; (2°) de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établisse-

ments classées; (3°) de la loi modifiée 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 

(4°) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 
2  Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur 

l e viro e e t. 



EIE-rapport zum PAP Quartier Hollerich – Addendum März 2021 

LUXPLAN S.A. 2 

• Ad i istratio  de l E viro e e t (AEV) vom 15.02.2021, 

• Ministère de la Culture – Centre National de la Récherche Archéologique (CNRA) vom 

25.01.2021, 

• Administration Communale de la Ville de Luxembourg (VdL) com 09.02.2021 und 

• Société National des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) vom 28.01.2021. 

Alle Stellungnahmen sind im Anhang 01 des vorliegenden Dokumentes im Original dargestellt. 

Während MECDD und AGE in ihren Avis keine spezifichen Anmerkungen zu notwendigen Nach-

besserungen des EIE-complément-Dossiers zum Ausdruck brachten, wurden von Seiten der übrigen 

Behörden Aspekte angeführt, die im Sinne der Transparenz der Prozedur eine ergänzende Erläuterung 

bzw. eine Richtigstellung verlangen. Aus diesem Grund wurde das vorliegende Addendum erstellt. 

Ziel der vorliegenden Nachreichung ist somit, die im Avis vom 24.02.2021 genannten Aspekte 

entsprechend den jeweiligen behördlichen Ausführungen zu evaluieren. Da es sich hierbei jeweils um 

ein bis zwei Avis-spezifische Punkte handelt, werden die erwähnten Punkte in der Folge als konkrete 

Antwort auf die jeweilige behördliche Stellungnahme präsentiert. Es wird nicht nach Schutzgütern 

gegliedert. 

 

 

2 Inhalte der Nachreichung 

2.1 Stellungnahme der Ad i istratio  de l E viro e e t 
(AEV) 

2.1.1 Lärm 

Die AEV begrüßt in ihrem Avis vom 04.02.2021 die im Complément getroffenen Spezifizierungen und 

hebt hervor, dass mit den in der Partie écrite zum PAP getroffenen Festlegungen eine 

zufriedenstellende regulatorische Basis geschaffen wurde (vgl. Anhang 01). 

Es wird jedoch angemerkt, dass die derartigen Bestimmungen nicht alle Empfehlungen des Schall-

technischen Prognosegutachtens von GRANER-PETER-ASSOCIES (2019; vgl. Anhang 10 ders EIE-

rapport) aufgreifen. Der wesentliche Punkt bestünde darin, dass es keine Festschreibung für 

Fassadengestaltungen gibt, die sich positiv auf den lokal relevanten Umgebungslärm auswirken 

könnten. In diesem Zusammenhang wird von vorliegendem Addendum gefordert, dass das Studien-

büro dazu Stellung beziehen muss, ob der gewählte Ansatz in hinreichender Weise zum Schutz von 

Personen beiträgt, die sich in den zukünftige Gebäuden aufhalten werden. 

Von Seiten des Studienbüros wird dementsprechend bedauert, dass die entsprechenden 

Formulierungen im EIE-rapport und im EIE-complément diesen Raum für Spekulationen offen gelassen 

haben. Es ist klar darauf hinzuweisen, dass alle zumutbaren Anstrengungen unternommen werden 

sollten, um zu vermeiden, dass Lärm aus dem Außenraum in Innenräume gelangt. Dementsprechend 
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sind mit den bereits im EIE-rapport vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen (vgl. Kap. 7.1.2 des EIE-

rapport) wesentliche Aspekte beschrieben worden. Dies gilt auch für die vorgeschlagenen Varianten 

der Fassadengestaltung. Beide Aspekte basieren unmittelbar auf den Vorschlägen des Schall-

technischen Prognosegutachtens von GRANER-PETER-ASSOCIES (2019). Dass zum jetzigen Zeitpunkt 

eine definitive Festschreibung der Fassadengestaltung nicht realisiert werden kann, versteht sich 

unseres Erachtens allerdigs von selbst. Die einzelnen Lots des PAP werden individuell von 

unterschiedlichen Architekten und zu unterschiedlichen Zeitpunkten geplant. In diesem Zusammen-

hang ist ein Vorschreiben der letztlichen Fassadengestaltung zum jetzigen Zeitpunkt (noch) nicht 

möglich. Mit den grundlegenden und von allen Folgeplanungen einzuhaltenden Richtwerten ist 

allerdings für alle Planenden ein Handlungsrahmen vorgegeben, den es bei der jeweiligen 

Detailplanung zu beachten gilt. 

Damit werden aus Sicht des Studienbüros die Vorschläge des Schalltechnischen Prognosegutachtens 

von GRANER-PETER-ASSOCIES (2019), die ohnehin eher exemplarischen Charakter hatten, in 

hinreichender Weise berücksichtigt. Die Fassadengestaltung wird letztlich maßgeblicher Bestandteil 

der beim Bauantrag einzureichenden Bebauungsplanung sein. 

Aus Sicht des Studienbüros sind somit in Bezug auf den Lärmaspekt keine nachteiligen Auswirkungen 

auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. 

 

2.1.2 Sanierungskonzept 

Trotz der Tatsache, dass die AEV in ihrem Avis vom 04.02.2021 die Anfertigung des als Anhangs-

dokument zum Complément gelieferten Sanierungskonzeptes (GEOCONSEILS S.A. 2020) auch grund-

sätzlich begrüßt, werden im Avis dennoch die folgenden Punkte thematisiert (vgl. Anhang 01): 

• Wenn im Rahmen des Sanierungskonzeptes auch eine Überwachung mit Hilfe eines Manage-

mentsystems für verschmutzte Böden vorgesehen ist, so wird der Betreiber eines solchen 

Systems nicht definiert. 

• Der auf den Seiten 30 und 35 des Sanierungskonzeptes (vgl. Anhang 5 des Complément-

Dossiers) geäußerte Ansatz, verunreinigte Erdmassen unterirdisch zu lagern, kann nicht 

unterstützt werden. Nur die als nicht gefährlich eingestuften Erdmassen sollten im Sinne einer 

Valorisierung am Standort wiederverwendet werden. Gegebenenfalls sollte der Punkt der 

Commodo-Nomenklaturpunkt 050607-02 beachtet werden. 

• Das im Anhang 008 des Sanierungskonzeptes präsentierte Schéma résumant les procédures de 

l assai isse e t sieht bei der Risikoanalyse für die Sanierung eines Hotspots in Bereichen 

außerhalb eines établissement classé eine Abstimmung mit der AEV vor. Das Konzept macht 

allerdings keine Angaben über eine entsprechend gültige Rechtsgrundlage für einen solchen 

Austausch mit der Umweltbehörde. 

• Die AEV ist der Meinung, dass die gesamtaufsichtliche Überwachung der Sanierungs-

maßnahmen nicht durch ein ministerielles Arrêté gewährleistet werden kann. Dies ergibt sich 

aus Sicht der AEV auch aus dem zuvor bereits erwähnten Schéma résumant les procédures de 
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l assai isse e t, wenn dies auch bei der Beschreibung der Mesures de suivi ignoriert zu 

werden scheint. 

Die Anmerkungen im Avis der AEV werden in Absprache mit der GIE und GEOCONSEILS S.A. einzeln 

wie folgt kommentiert: 

Im Sinne eines zielführenden Managements der Erdmassen und einer inhaltlich einwandfreien Doku-

mentation des As-Built sieht das Konzept, wie beschrieben, den Einsatz eines Massenmanagement-

systems vor. Damit kann auf der Grundlage der Ergebnisse der durchgeführten oder noch durch-

zuführenden Untersuchungen jede Verunreinigung des Untergrunds, jede Verlagerung von verun-

reinigten Böden auf dem Gelände selbst oder jede Entsorgung von verunreinigten Böden dokumentiert 

und überwacht werden. Aus unserer Sicht versteht es sich von selbst, dass der Betreiber eines solchen 

Systems der Projekteigentümer bzw. Projektmanager sein muss, der idealerweise von einem ent-

sprechend geschulten und unter Umständen auch entsprechend zugelassenen Experten unterstützt 

wird.  

Der Grundsatz des vorliegenden Konzepts basiert auf Art. 9 des loi du 21 mars 2012 relative à la gestion 

des déchets, der die Hierarchie im Umgang mit Abfällen festlegt: Dabei wird die Vorbeugung 

grundsätzlich priorisiert, die (Vorbereitung im Sinne der) Wiederverwendung nachgeschaltet, bevor 

Recycling bzw. jede andere Verwertung, einschließlich der energetischen Verwertung, in Betracht zu 

ziehen ist. Die Entsorgung bildet das letzte Glied der hierarchischen Kette. Unter dieser Maßgabe sieht 

das Konzept deswegen zum einen vor, dass keine Massen entfernt werden, die nicht zwingend entfernt 

werden müssen, und zum anderen, dass eine fachlich optimale Nutzung von Inert- und Sonderabfällen 

erfolgt. In beiden Fällen werden die möglichen Risiken für Natur und Umwelt im Allgemeinen und für 

die menschliche Gesundheit im Speziellen spezifisch berücksichtigt. Erst unter spezifischer Analyse 

dieses Aspektes wird eine mögliche Entsorgung in Betracht gezogen und auf dem kürzest-möglichen 

Entsorgungsweg und unter Berücksichtigung der geringst-möglichen umweltrelevanten Wirkung 

geplant. Das Studienbüro ist dementsprechend gemeinsam mit dem Fachgutachter der Meinung, dass 

ein Ansatz zur sicheren Wiederverwendung (Valorisierung) von gefährlichen Abfällen mit dem 

Abfallgesetz vereinbar und im Sinne einer nachhaltigen Abfallwirtschaft wünschenswert ist. Auch bei 

den Beratungsgesprächen und der Vorstellung des Konzepts gab diese Vorgehensweise bis dato keinen 

Anlass zu Vorbehalten seitens der AEV.  

Grundsätzlich muss zwischen drei Arten von Verschmutzungen unterschieden werden, die auf 

Grundstücken vorkommen können, die nicht von einem établissements classé genutzt werden. Diese 

sind: 

a) Verunreinigungen, die aufgrund ihres Zustands, ihrer Art oder ihrer Zusammensetzung kurz- 

oder langfristige Gefahren für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit hervorrufen 

können. In diesem Fall kann man als Beispiel Verschmutzungen nehmen, die flüchtig oder in 

einem flüssigen Zustand sind (Kohlenwasserstoffe o.ä.). Diese Verunreinigungen müssen 

wegen der Gefahr der Mobilisierung beseitigt werden und sind als gefährlicher Abfall zu 

betrachten. 

b) Verunreinigungen, die aufgrund ihres Zustandes, ihrer Beschaffenheit und ihrer Zusam-

mensetzung als immobil anzusehen sind (PAK, Schwermetalle usw.) und durch das 

städtebauliche Projekt nicht beseitigt oder beeinträchtigt werden. Diese Verschmutzungen 
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bleiben bestehen und werden, wie im Konzept beschrieben, wasserdicht abgedeckt. Es 

besteht keine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Im Unterboden 

verbleibende Verunreinigungen werden entsprechend der guten fachlichen Praxis in 

vollkommener Weise identifiziert und lokalisiert. 

c) Verunreinigungen, die aufgrund ihres Zustandes, ihrer Beschaffenheit und ihrer Zusam-

mensetzung als unbeweglich zu betrachten sind, die aber im Rahmen von Erschließungs-

arbeiten (Erdarbeiten für Gebäude, Infrastrukturen etc.) umgelagert werden müssen. In 

diesem Fall werde die verunreinigten Erdmassen zu gefährlichem Abfall im Sinne des 

Abfallgesetzes (Gesetz vom 21. März 2012 über die Abfallwirtschaft). Ihre Lagerung, eventuelle 

Behandlung und Endlagerung am Standort wird durch Genehmigungen für klassifizierte 

Betriebe (Nomenklatur 050000) geregelt. Die so auf das Gelände verlagerte Verschmutzung 

wird entsprechend der guten fachlichen Praxis in vollkommener Weise identifiziert und 

lokalisiert. 

In diesem Fall soll zusätzlich nochmals darauf hingewiesen werden, dass nach den bisherigen, im 

Quartier Nei Hollerich gemachten Erfahrungen der Autoren des Sanierungskonzeptes die Sanierung 

der meisten Hot-Spots durch die entsprechenden Commodo-Genehmigungen (cessation d'activités ou 

dépollutions > 300m3) abgedeckt ist. 

Der Fachgutachter ist im Gegensatz zur AEV der Meinung, dass eine globale Überwachung durch die 

relevanten Commodo-Genehmigungen (cessation d'activités ou dépollutions > 300m3, stockage, 

traitements et mise en dépôt des déchets dangereux), die – wie bereits erwähnt – den größten Teil des 

betroffenen Standorts abdecken, in hinreichender Weise gewährleistet werden kann. Zudem sieht der 

Bauherr die Implementierung eines intelligenten und standortangepassten Massenmanagement-

system vor, das die ordnungsgemäße Überwachung und Dokumentation der evakuierten oder 

umgelagerten und möglicherweise belasteten Erdmassen gewährleistet. Diese Informationen werden 

schlussendlich auch der AEV zur Verfügung gestellt, um das Kataster der Altlaste und Altlasten-

verdachtsflächen (CASIPO) auf dem neuesten Stand zu halten. 

Mit den zuvor ausgeführten Spezifizierungen der Fachgutachter sind aus Sicht des Studienbüros alle 

maßgeblichen Grundlagen gelegt, um umweltreleva te Wi ku ge  auf das S hutzgut „Bode “ u d 
au h auf die S hutzgüte  „Me s h“ u d „Wasse “) in ausreichender Weise zu vermeiden bzw. soweit 

zu vermindern, dass sie unterhalb der Erheblichkeitsschwelle gehalten werden können. 
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2.2 Stellungnahme des Ministère de la Culture – Centre 

National de la Récherche Archéologique (CNRA) 

2.2.1 Einsatzplan für archäologische Untersuchungen 

Das CNRA bestätigt in seinem Avis vom 18.01.2021 die Vollständgkeit aller relevanten Informationen, 

bemängelt aber, dass die zeitliche Eingliederung der archäologischen Sondierungen nicht alleine auf 

Basis der vorgestellten Projektphasierung, sondern auch in Bezug auf die notwendigen Sanierungs-

arbeiten zu berücksichtigen sei (vgl. Anhang 01). Dieses Konzept lag allerdings zum Zeitpunkt der 

Übermittlung des CNRA-Avis zum EIE-rapport (08.04.2020) noch nicht vor. 

Im Bezug auf die zeitliche Eingliederung der archäologischen Sondierungen ist zu präzisieren, dass der 

Bauherr derzeit das Planning der Arbeiten verfeinert und dabei den Kontakt mit dem CNRA zeitnah 

suchen wird, um die Detailplanung der einzelnen Bauabschnitte in einvernehmlicher Weise zu 

besprechen. Dies beinhaltet auch die Beauftragung der die archäologischen Sondierungen 

durchführenden Betriebe. Nach derzeitigem Stand ergibt sich für die vom CNRA vordefinierten 

Bereiche folgende überschlägige Zeithorizonte: 

• PW2: März bis Juni 2022, 

• PW1 Nord: September bis Oktober 2022, 

• Terrain Fonds des Compensation: 2023-2024, 

• Lentz: Frühjahr 2024, 

• PW1 Central: Sommer 2026, 

• PW1 Sud: Herbst 2027. 

In Bezug auf die Tatsache, dass die Durchführung der archäologischen Sondierungen auch nach 

Maßgabe des Sanierungsplans geplant werden muss, schlägt das CNRA in seinem Avis vom 18.01.2021 

selbst vor, dass die präventiven archäologischen Sondierungsuntersuchungen auf der Grundlage der 

Ergebnisse der baufeldspezifischen, geotechnischen Untersuchungen zu planen. Die GIE bestätigt 

dieses Vorgehen und verpflichtet sich, das CNRA über den Baufortschritt auf den einzelnen 

Grundstücken auf dem Laufenden zu halten und zu gegebener Zeit die Ergebnisse der geotechnischen 

Studien und der relevanten études de pollution zur Verfügung zu stellen. Dieses Vorgehen ist mit dem 

Verfasser des Sanierungskonzeptes abgesprochen und auch gegenüber dem Durchführenden der 

geotechnischen Studien zu kommunizieren. 

Aus Si ht des Studie ü os si d so it i  Bezug auf de  S hutzgutaspekt „A häologis he We te“ kei e 
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
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2.3 Stellungnahme der Administration Communale de la 

Ville de Luxembourg (VdL) 

2.3.1 Stellplatzschlüssel und Tiefgaragen 

Die Ville de Luxembourg bestätigt in ihrem Avis vom 05.02.2021, dass mit den im Complément-Dossier 

vom 07.12.2020 vorgestellten Präzisierungen die zuvor mitgeteilten Bemerkungen (Avis vom 

07.03.2019 und Avis vom 26.05.2020) berücksichtigt wurden (vgl. Anhang 01). 

In Bezug zu den geplanten Tiefgaragen (vgl. Kap. 3.1.5 des EIE-complément), bringt die VdL jedoch die 

beiden folgenden Anmerkungen vor: 

• Zum einen seien die in Tab. 6 (S. 10 des Complément-Dossiers) angegebenen Werte für die 

Stellplätze nicht mehr aktuell. 

• Zum anderen habe der Schöffenrat der VdL im Rahmen der Sitzung vom 18.01.2021 erneut 

darum gebeten, im Hinblick auf eine bessere Verteilung der öffentlich zugänglichen Tief-

garagen einen Teil der 160 öffentlich zugänglichen Parkplätze im westlichen Teil des PAP 

vorzusehen. Ergänzend zu den zwei öffentlich zugänglichen Tiefgaragen, die in der Nähe des 

Projektzentrums vorgesehen sind, soll der dritte öffentliche Parkplatz im westlichen Teil des 

PAP liegen. 

Die VdL bittet vor diesem Hintergrund um eine Anpassung des PAP “Qua tie  Holle i h“ (bzw. jetzt 

PAP “Nei Holle i h“ , betont aber zugleich auch, dass dies im Rahmen der vorliegenden EIE-Prozedur 

außer Acht gelassen werden könne. 

Im Sinne einer vollständigen Transparenz möchte der Bauherr allerdings an dieser Stelle kurz Stellung 

zu den getroffenen Aussagen der VdL beziehen, weswegen dies in der Folge widergegeben wird: 

• Die in Kapitel 3.1.5 des Complément beschriebenen Stellplatzzahlen entsprechen den legalen 

Möglichkeiten des Projektes basierend auf dem PAG der Stadt Luxemburg. Diese Zahlen bilden 

die Grundlage für alle Studien des Projektes (Verkehrsplanung, Mobilitätsstudie, Lärmstudie 

etc.) und sind aus diesem Grund noch immer als gültig zu bewerten. Bis zum Zeitpunkt der 

Einreichung des EIE-complément am 07.12.2020 lagen der GIE keine anderen Zahlen oder 

Koeffizienten vor. Die Verhandlungen über eine Anpassung der Werte sind des Weiteren noch 

nicht abgeschlossen, sodass im Rahmen des vorliegendem Addendum auch nicht auf neue 

Zahlen eingegangen werden kann. 

• Die erwähnten 160 zusätzlichen Stellplätze entstammen einem Vorschlag der Stadt vom 

17.12.2020 und konnten im Rahmen des EIE-complément vom 07.12.2020 somit nicht 

bewertet werden. Im Rahmen der Reduzierung des Stellplatzschlüssels wird die Gesamt-

summe der Stellplätze im Projekt unter den evaluierten Zahlen in der EIE liegen, sodass diese 

160 Stellplätze nicht nennenswert ins Gewicht fallen würden, wenn die Zahlen angepasst 

werden. Die räumliche Festlegung der öffentlichen Tiefgaragen (Abb. 4 und 5 des 

Complément-Dossiers; S. 8-9) erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Abteilungen der 

VdL. Die Platzierung einer zusätzlichen öffentlichen Tiefgarage im westlichen Bereich des 

Projektes wurde von Seiten des Entwicklers geprüft, jedoch aufgrund verkehrstechnischer 
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Aspekte verworfen. Entweder müsste die Erschließung direkt über den neuen Boulevard de 

Contournement oder den Pôle d ha ge erfolgen (Lot 1.1/1.2), was womöglich zu 

Verkehrsproblemen in den Stoßzeiten führen könnte. Alternativ wäre als zweite Option eine 

Erschließung über verkehrsberuhigte Straßen notwendig (Lot 2.1 und 3.1). Deren zentrale 

Intention war aber Verkehrsvermeidung, weswegen alleine der Suchverkehr zu öffentlichen 

Stellplätzen diesem Ansatz widerspräche. Die beiden aufgezeigten Tiefgaragen im Lot 4.1 und 

im Lot 8.3 werden jeweils über untergeordnete Durchgangsstraßen erschlossen und decken 

mit einem Einzugsradius von 300 m das ganze Plangebiet ausreichend ab. 

In Bezug auf mögliche Auswirkungen der Planung auf den fließenden Verkehr im Quartier und an den 

benachbarten Kreuzungspunkten wird aus Sicht des Studienbüros die Argumentation der GIE 

unterstützt. Die Positionierung einer öffentlichen Tiefgarage im Westen des PAP würde wegen 

Anbindungsschwierigkeiten unter Umständen Verkehrsprobleme schaffen bzw. den planerischen 

Zielen der Verkehrsberuhigung im Bereich des Boulevard de Hollerich entgegenstehen. 

 

2.3.2 Technischer Fehler 

Die VdL bittet in ihrem Avis vom 05.02.2021 außerdem darum, dass auf S. 25 des EIE-complément der 

Begriff "Service Environnement" durch "Délégué à l E viro e e t" ersetzt werden sollte (vgl. 

Anhang 01). De  Wo tlaut i  de  Ausfüh u ge  i  Kap. . .7 “Elekt is he z . elekt o ag etische 

Felde “ i d des ege  hiermit wie folgt angepasst: 

„ …  Bei de  da auf i itiie te  Gesp ä he  z is he  de  GIE u d de  D l gue à l E viro e e t der 

VdL wurde deutlich, dass die Stadt selbst keine gesetzliche Handhabe in Bezug auf mögliche 

Änderungen habe, dass aber eine freiwillige Übereinkunft zwischen der VdL und den jeweiligen 

Bet ei e  estehe, dass kei  städtis he  Rau  it eh  als  V/  elastet e de  sollte.“ 

 

 

2.4 Stellungnahme der Société National des Chemins de Fer 

Luxembourgeois (CFL) 

2.4.1 Fledermaus-Leitlinie entlang der Bahnböschung 

Wenn auch die CFL in Ihren Stellungnahmen vom 07.03.2019 und 08.05.2020 lediglich zum CFL-

Parkplatz südlich der Rue d Alsa e eine Bemerkung geäußert hat und ansonsten keine Anmerkungen 

zur Prozedur hatte, so hat sie mit ihrer Stellungnahme vom 28.01.2021 nun auch auf weitere Inhalte 

der EIE reagiert. 

In ihrer Stellungnahme vom 28.01.2021 thematisiert die CFL im Wesentlichen drei neue Aspekte (vgl. 

Anhang 01): 

• Zum einen informiert sie, dass derzeit Planungen zur baulichen Erweiterung der CFL-Halte-

stelle Hollerich laufen. Die notwendigen Baumaßnahmen beinhalten demnach auch den Bau 
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eines neuen Bahnsteigs auf der Nordseite der Bahnstrecke (Fahrtrichtung Luxemburg-Klein-

bettingen). Um einen Zugang zu diesem Bahnsteig zu gewährleisten, werden Erdarbeiten 

umgesetzt und höchstwahrscheinlich Stützmauern implementiert werden müssen. Ein Erhalt 

der auf der CFL-Parzelle derzeit bestehenden Grünstrukturen kann aus diesen Gründen nicht 

garantiert werden. Es sei daher wichtig zu betonen, dass die Grünstrukturen der CFL-Parzelle 

(aus Sicht der CFL) nicht Gegenstand des für Fledermäuse zu berücksichtigenden Flugkorridors 

und die dort verorteten Grünstrukturen auch nicht Teil der im PAP angegebenen Fledermaus-

Leitlinie seien. 

• Die CFL informiert weiterhin, dass derzeit Planungen zu dem Bau einer Fußgängerbrücke 

laufen, die das orographisch höher gelegene Plateau des Englesche Gaart mit dem PAP-Areal 

verbinden soll. Diese neue, auch die Bahnsteige der CFL-Haltestelle Hollerich bedienende 

Brücke wird voraussichtlich ein Lichtmaß von 6,50 m aufweisen und dementsprechend 

senkrecht zu dem Flugkorridor der Fledermäuse verlaufen. 

• Ergänzend erinnert die CFL daran, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit keine hoch-

stämmigen Bäume innerhalb des 20 m-Schutzabstandes zu den Schienen und auch keine 

niederstämmigen Bäume innerhalb des 10 m-Schutzabstandes stehen dürfen. Unter Berück-

sichtigung der lokalen Topographie (Hangsituation) besteht in vorliegendem Fall bezüglich der 

genannten Entfernungen sicherlich ein gewisser Handlungsspielraum, die CFL ist jedoch nach 

wie vor der Meinung, dass Bäume im Böschungsbereich nicht erhalten werden sollten. Statt 

dessen wird die Entwicklung einheimischer Hecken empfohlen, die die Leitlinienfunktion für 

Fledermäuse ebenfalls erfüllen können. 

Die GIE weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die von Seiten der CFL erwähnten Planungen 

bereits bei gemeinsamen Besprechungen mit der CFL (und anderen Behörden) angesprochen wurden, 

bis heute jedoch in keinem Fall ein zu evaluierender Plan vorgelegt wurde. 

Ganz grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass der Erhalt und die Neugestaltung des im Plan vert von 

AREAL 0 0  defi ie te  „ökologis he  Ko ido s“, de  zuglei h als Leitli ie fü  Fledermäuse dienen 

soll, auf dem PAP-Gelände erfolgen. Die in Kapitel 3.3.4 des Complément-Dossiers erwähnten, zu 

erhaltenden funktionalen Strukturen liegen im Bereich südlich des derzeitigen CNS/CCSS-Gebäudes 

und damit größtenteils auf dem Gelände des Fonds de compensation, welches einen Mindestabstand 

von 13,30 m zur aktuellen Bahnlinie hat (vgl. Abb. 16 auf S. 34 des Complément-Dossiers). Auch wenn 

mögliche Treppenanlagen an der Route d Es h, die zum neuen Bahnsteig in Fahrtrichtung Klein-

bettingen führen sollen, bereits Teil der Planung im PAP-Projekt sind, so sieht es die GIE als selbst-

verständlich an, dass die im Avis vom 28.01.2021 angesprochenen Baumaßnahmen inklusive der 

notwendigen Anpassung des Geländes auf dem aktuellen Gelände der CFL realisiert werden. Unter der 

Prämisse, dass sich die CFL auf die ihr zur Verfügung stehende Katasterparzelle beschränkt, können die 

in EIE-rapport und EIE-complément beschriebenen Strukturen erhalten und eine Leitlinienfunktion in 

ausreichender Weise gewährleistet werden. 

Östlich des möglichen Bahnhalts verspringt die Leitlinie in den Bereich des Boulevard de Contourne-

ment und damit leicht nach Norden, wodurch eine hohe und breite Grünstruktur die Leitlinienfunktion 

übernehmen wird. Wie aus Abb. 16 des Complément-Dossiers (S. 34) hervorgeht, liegt diese Struktur, 

die im Plan vert (AREAL 2020) inhaltlich beschrieben wurde und in der Partie graphique zum PAP durch 
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eine Servitude écologique festgeschrieben wurde, vollumfänglich innerhalb des PAP. Diese Struktur soll 

durch Gebüsche auf der neuen, zwischen Boulevard de Contournement und Gleiskörper liegenden 

Böschung ergänzt werden. Die Konformität dieser Strukturen zu den Regeln der CFL ist im Rahmen der 

PAP-Planung berücksichtigt worden. 

Bei der angesprochenen Fußgängerbrücke über den Gleiskörper handelt es sich um eine derzeit noch 

sehr provisorische Planung der CFL, zu der dem PAP-Entwickler bis dato kein Plan präsentiert wurde. 

Die Machbarkeit der Variante muss in kommenden Absprachen zwischen den einzelnen Akteuren 

evaluiert werden. Vor diesem Hintergrund obliegt es den Verantwortlichen der CFL zu gegebener Zeit 

und im Rahmen der entsprechenden Genehmigungsprozedur gemäß Naturschutzgesetz die Verein-

barkeit der dann zurückbehaltenen Planung mit der Fledermaus-Leitlinienfunktion prüfen zu lassen. 

Aus Sicht des Studienbüros sei aber bereits jetzt angemerkt, dass mit entsprechend ausgeführten 

baulichen Maßnahmen eine solche Passerelle durchaus einen punktuellen Beitrag zur Leitlinie leisten 

kann. 

Mit den zuvor getroffenen Präzisierungen ist aus Sicht des Studienbüros die Funktionalität der Fleder-

maus-Leitlinie gewährleistet. Unter gemeinsamer Berücksichtigung mit allen übrigen im EIE-rapport 

genannten Minderungsmaßnahmen werde dementsprechend keine in Bezug auf das Schutzgut 

relevanten, nachteiligen Auswirkungen erwartet. 

 

2.4.2 CFL-Parking 

Die CFL weist in Ihrem Avis vom 05.02.2021 zum Zweiten darauf hin, dass der Inhalt der CFL-

Stellungnahme vom 08.05.2020 weiterhin gültig bleibe, da der Anschluss des CFL-Parking südöstlich 

des neuen Boulevard de Contournement noch nicht abschließend geklärt wäre (vgl. Anhang 01). 

Die Projektverantwortlichen der GIE verweisen in diesem Zusammenhang auf die Mitschrift der 

Besprechung am 20.11.2019 (CR19o001), in der alle Beteiligten (APC, CFL, VdL, TR-Engineering, GIE) 

die dort festgehaltene Variante bestätigt hätten. 

Aufgrund der geringen Zahl an Verkehrsbewegungen, die bei Zu- und Abfahrt zu diesem Parking 

erfolgen, wird die entsprechende Detailplanung aus Sicht des Studienbüros auch nicht als relevant in 

Bezug auf die vorliegende EIE betrachtet. 

 










































